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zz ) Des Olden burgischen Magi¬
strats Bekanntmachung v. 27.Sep¬
tember publ . 7. Octvber 1819.

Da durch die jetzt größtentheils beendigte Bon der Regke-
Umpstasterunz der"Straßen der Stadt und ^ng genehimg-
so weit zulässig, Anlegung von Trottoirs nicht̂ gen ReüMl-
nur eine zweckmäßige Verschönerung derrungderneu-m-
Stadt erreicht, sondern auch für die Sicher-
heit und Bequemlichkeit der Fußgänger mög- Stadt Oldcn-
bichst gesorgt worden ist, so wird , damit der ^2»
beabsichtigte Aweck desto vollkommner erreicht
werden möge, mit Genehmigung Herzoglicher
Regierung Folgendes hiedurch ungeordnet.

§. i . Die Trottoirs muffen stets rein ge¬
halten , und daher nicht nur täglich , sondern,
falls es bey Schnee - und Regenwetter
nöthig ist , mehreremale des Tages gefegt
werden.

§. 2. Gossensteine, die ohne Bedeckung
auf die Trottoirs abfließen, sollen sofort mit
gehörig bedeckten Abflußröhren, und deren
Rennen in den Trottoirs mit Klappen verse¬
hen werden. Neue Gvssensteine nach den
Straßenseiten anzulegen, ist aber ohne vorher-
gegangeneAnzeige und Genehmigung untersagt.

§. Z. Die Klappen der Rennen in den
Trottoirs müssen von gutem starken Holze
gemacht, und so eingerichtet seyn, daß sie
überall fest aufliegen, auch müssen dieselben
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gleich nach Reinigung der Rennen gehörig
wieder eingelegt werden . Zeder daran , so
wie an den in den Trottoirs befindlichen Kcl-
lerluken entstehende Schaden muß sogleich aus¬
gebessert werden . Wenn das augenblickliche
Oeffncn der Kellerluken des Abends oder wäh¬
rend der Nacht nicht vermieden werden kann,
so muß jemand mit einer brennenden keuchte
so lange dabey bleiben , bis sie gehörig wieder
verschlossen find.

§ . 4 . Es ist durchaus untersagt , die
Trottoirs mit Holz , Steinen u . dgl » zu bele¬
gen , Wagen , Fäßer und sonstige Gegenstände
darauf stehen zu lassen , wie bisher bey den
Schmieden , Wagenmachern , Kupern , Zim-
merleuten und Tischlern rc . öfters geschehen
ist , auS den Hausern Unreinigkeiten darauf
zu schütten oder Flüssigkeiten auszugießen.
Auch müssen die nach den Straßen gehenden
Abstußröhren der Dachrennen so eingerichtet
werden , daß der Abstuß erst am Fuße der
Hauser Statt findet.

§ . g . Banke vor die Hauser zu stellen,
kann nur da gestattet werden , wo die Trot¬
toirs eine solche Breite haben , daß dadurch
der Fußweg , der wenigstens eine Breite von
drey Fuß behalten muß , nicht zu sehr be¬
schränkt oder vielleicht ganz aufgehoben wird.

Da auch viele Handwerker , als Drechs-
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ler , Sattler , Kupferschmiede , Hutmacher,

Vlechenschlägerrc . verfertigte Arbeiten aus-

znhängen pflegen , so wird dies fernerhin nur

in so weit erlaubt , als dadurch kein Hinder¬

niß für die Fußgänger entsteht , daher diese

Gegenstände fernerhin nicht , wie bisher ge¬

schehen ist , an vorspringenden Haken über

das Trottoir aufgehängr werden dürfen , son¬

dern an den Hausern selbst , und zwar so hoch

befestiget werden sollen , daß die Passage da¬

durch überall nicht gefährdet wird . Ferner

sollen auch ohne ausdrückliche Genehmigung
keine vorspringende Fenster - Schränke über das

Trottoir angebracht , und solche , wo st'e eigen¬

mächtig angeleget worden und das Trottoir zu

sehr beengen , weggeschaft werden , so wie auch die

aufgestußten Fensterluken , welche das ganze

Trottoir sperren , weggenommen werden sollen.

§ . 6 . Insbesondere aber soll der Gebrauch

der hiesigen Schlachter , das Fleisch geschlach¬
teter Thiere in oder vor den Thüren und Fen¬

stern auszuhängen oder offen zu legen , wo¬

durch nicht nur die Trottoirs auf eine höchst

eckelhafte Weise beengt werden , sondern auch

das Fleisch dem Ungeziefer vorzüglich Preis

gegeben wird , sofort gänzlich abgeschafft,
seyn . Vielmehr haben die Schlachter das

Fleisch in ihren Hausern reinlich aufzubewah¬

ren , vor ihren Hausern aber eine Tafel auf-
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Anhängen , worauf das vorrathige Fleisch und
zugleich der Preis desselben verzeichnet ist.
Die Contravenienten werden in 5 Rthlr.
Bräche verurtheilt.

§ . 7 . Da auch die Färber 'oftmals Zeug
und Garn , die Weisgarber aber Felle an den
Straßen auszuhängcn ober hinzustellen pfle¬
gen , welcher Gebrauch nicht nur die Trottoirs
beengt , sondern auch leicht Veranlassung giebt,
daß Pferde dadurch scheu werden , so wird
dies gänzlich untersagt ; imgleichen ist das
Aushängen von Kleidungsstücken und Wä¬
sche , und das Belegen der Trottoirs mit Bet¬
ten und derartigen , die Passage störenden Sa¬
chen verboten.

§ . 8 . Den Faßbindern und Drechslern,
welche in ihren Behausungen keinen Raum
dazu haben , wird zwar bis weiter noch gestat¬
tet , das zu verarbeitende Holz , in so fern
solches ohne zu große Behinderung der Passage
geschehen kann , auf der Straße zu versagen
und ^ nothdürftig zu zerspalten , jedoch muß
solches an dem Tage geschehen , an welchem
das Holz angefahren ist , und muß bey Sonnen¬
untergang alles wcggeschaft , auch das Trottoir
und die Straßen gehörig wieder gereinigt seyn.

§ . g . Wenn wegen eines vorzunehmenden
Bams eine Stellage auf den Trottoirs oder
Straßen errichtet werden muß , so ist davon
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